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ÖSTERREICHISCHER AUTOMOBIL-, MOTORRAD- UND TOURING CLUB 
1010 WIEN, SCHUBERTRING 1-3 Telefon 7299. 

Postanschrift: ÖAMTC, Postfach 252,1015 Wien 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

; ;'�,i �t' . '- 'Q� \ ZI . . _. ________ .::!. ___ , ____ . '  -Gel .-- ... 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

.J 

Datum: 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE KLAPPE UNSERE AKTENZAHL 

BETRIFFT 

12 4 5 f K 8 3a Ma g . '"'S-=-o /-'g=r=-----' 

Bitte in Ihrer Antwort anführen 

Entwurf einer Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG 
zwischen dem Bund und dem Land Salzburg über 
einen gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst; 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

DATUM 

3.11.1986 

Das Bundesministerium für Inneres hat mit Schreiben vom 

10.10.1986 zur AZ. 11.195/16-III/4/86 den Entwurf einer 

Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land 

Salzburg über einen gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst zur 

Begutachtung versandt. Wir beehren uns nunmehr, 25 Exemplare 

unserer Stellungnahme zu übersenden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

!� 
Mag. Peter Soche 
Bereichsleiter 
Interessenvertretung 

Beilage (wie erwähnt) 

Fernschreiber: 
133907 

Telegrammadresse: Postsparkassen konto: 
Autotouring Wien Wien 1896.189 

Bankverbindungen : 

Erste österreichische Spar-Casse, 1010 Wien, Kto.: 012-20020 

Creditanstalt-Bankverein, 1010 Wien, Kto.: 50-18130 

Österreich ische Länderbank, 1010 Wien, Kto.: 230-100-943 
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ÖSTERREICHISCHER AUTOMOBIL-, MOTORRAD- UND TOURING CLUB 
1010 WIEN, SCHUBERTRING 1-3 Telefon 7299. 

STELLUNGNAHME ZUM ENTWURF EINER VEREINBARUNG GEMÄß 
ART. ISA B-VG ZWISCHEN DEM BUND UND DEM LAND SALZ
BURG UBER EINEN GEMEINSAMEN HUBSCHRAUBER-RETTUNGS
DIENST 

Derzeit finden Notarzthubschrauber-Einsätze des in Kitzbühel 

/St. Johann in Tirol stationierten ÖAMTC-Rettungshubschraubers 

"Christophorus 4" auch im Bereiche des Salzburger Pinzgaues statt 

(die Landesgrenzen Tirol/Salzburg überfliegende Notar.zthubschrau

ber-Rettungsflüge), wobei die beiderseitigen Verpflichtungen hin

sichtlich dieser Rettungsflüge zwischen dem ÖAMTC und den Gemein

den des Bezirkes Kitzbühel vereinbart wurden. In dieser Vereinba

rung ist auch vorgesehen, daß die Durchführung von Einsätzen im 

Bereiche des Salzburger Pinzgaues im Rahmen noch durchzuführender 

Absprachen mit den zuständigen Salzburger Behörden und Institu

tionen sowie nach Abgrenzung des Einsatzbereiches mit dem Bundes

ministerium für Inneres erfolgt. Derzeit existieren mündliche Ab

sprachen mit dem BMI und dem Roten Kreuz, Landesverband Salzburg, 

während es das Land Tirol übernommen hat, die Gespräche mit dem 

Land Salzburg zu führen. 

Das Land Tirol hat in einem mit dem Bund abgeschlossenen Art. 

ISa-Vertrag eine sachliche und örtliche Auf teilung der Einsatz

gebiete der Hubschrauberstandorte des BMI und des ÖAMTC vorge

nommen. In einem - kurz vor Abschluß stehenden - privatrechtli

chen Vertrag überträgt das Land Tirol seine Verpflichtungen hin

sichtlich der Notarzthubschrauberstandorte Innsbruck und st. Jo

hann an den ÖAMTC. Derzeit trägt das Land Tirol gemeinsam mit dem � ' .  
ÖAMTC die Ausfallhaftung für "Christophorus 4". 

Es wird daher vorgeschlagen, für den genannten örtlichen Bereich 

bzw. für Fälle, in denen sich die Durchführung von Landesgrenzen 

überschreitenden Notarzthubschrauber-Einsätzen als zweckmäßig er

weist, im vorliegenden Art. ISa B-VG-Vertrag zwischen dem Bund 

A!:,,/ tf/MJ '�'�,,::<;t Telegrammadresse: 
Aulolouring Wien 

Fernschreiber: 
1 33907 

POSlsparkassenkonlo: 
Wien 1896.189 

Bankverbindungen: 

Ersle oslerrelchische Spar-Casse. 1010 Wien. Klo: 012-20020 

Credilanslall-Bankverein. 1010 Wien. Klo.: 50-18130 

Oslerreichische Länderbank. 1010Wien. Klo .. 230-100-943 
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und dem Land Salzburg Bestimmungen vorzusehen, wonach diese 

Rechtsträger die Erfüllung dieser Verpflichtungen auf Grund pri

vatrechtlicher verträge geeigneten Einrichtungen und Organisa

tionen übertragen können. 

Auf der genannten Rechtsbasis könnte eine entsprechende privat

rechtliche Vereinbarung zwischen dem Bund, dem Land Salzburg, dem 

Land Tirol und dem ÖAMTC über den zweckmäßigen Einsatz von "Chri

stophorus 4" im Salzburger Pinzgau abgeschlossen werden. 

Wien, November 1986 
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